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RS OGH 1983/3/9 6Ob715/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1983

Norm

ABGB §36

ABGB §37 A

Rechtssatz

Ob ein wechselseitig verbindendes Geschäft "hierlandes" oder ein Rechtsgeschäft im Ausland abgeschlossen wdird,

hängt bei Verhandlungen unter Abwesenden davon ab, an welchem Ort die Vertragserklärung, die die beiderseitige

Vertragsbindung bewirkt, dem Empfänger zugegangen ist.
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